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VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

über die 
öffentliche 

 
S I T Z U N G 

 
des 

 
G E M E I N D E R A T E S 

 
am 11.05.2020 

 
Ort: Gemeindeamt Matzendorf-Hölles Beginn: 19:00 Uhr 
 
Die Einladung erfolgte am 05.05.2020 durch Kurrende. 
 
Den Vorsitz führt Bgm. Johann Grund 
 
Schriftführer: Alfred Kollar  
 
anwesend waren: 
 

1. GRUND Johann 
2. SCHAGL Leopold 
3. WEIGELHOFER Christa 
4. KRUPKA Franz 
5. SCHRAMMEL Mag. Gerhard 
6. SCHNEIDHOFER Martin 
7. GROISS Michael 
8. STIEGLER Franz 
9. WÖHRER Andreas 

10. RESCH Robert 
11. BAUER KR Heinz 
12. HARTBERGER Andreas 
13. LUCKENBERGER Patrick 
14. MOCEK Hermann 
15. HORVATH Andreas 
16. GESTRAB Harald 
17. HANEK Kurt 
18. ENGEL Thomas 

 
entschuldigt abwesend waren:  
19. ARTNER Claudia 

 
unentschuldigt abwesend waren: 
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Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. 
 
Vor der Behandlung der weiteren Tagesordnungspunkte ersucht der Bürgermeister Hr. GR KR Heinz Bauer 
seinen Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 zu verlesen. 
 
GR KR Heinz Bauer stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt  
 
„Sanierung der Straßenbeleuchtung und Umstellung auf LED Technologie- Matzendorf-Hölles“ 
 
auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zu setzen. 
 
Der Inhalt des Dringlichkeitsantrages liegt diesem Sitzungsprotokoll bei. 
 
Der Bürgermeister lässt über die Dringlichkeit abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:                          für die Dringlichkeit: einstimmig angenommen 
     gegen die Dringlichkeit: ______ 
     Enthaltung: GR Engel 
 
Die Dringlichkeit wird zuerkannt. 
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Dringlichkeitsantrag von GR KR Heinz Bauer als Punkt 11 in die 
Tagesordnung aufgenommen wird, der aktuelle Tagesordnungspunkt 11 (Aufhebung 
Aufschließungszone) wird von der Tagesordnung abgesetzt. 
 
 
 
Vor der Behandlung der weiteren Tagesordnungspunkte ersucht der Bürgermeister GR Thomas Engel 
seinen Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 zu verlesen. 
 
GR Thomas Engel stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt  
 
„Wirtschaftsförderung“ 
 
auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung zu setzen. 
 
Der Inhalt des Dringlichkeitsantrages liegt diesem Sitzungsprotokoll bei. 
 
Der Bürgermeister lässt über die Dringlichkeit abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis:                          für die Dringlichkeit:  
Engel Thomas, Hanek Kurt, Gestrab Harald, Horvath Andreas, Mocek Hermann - 5 
     gegen die Dringlichkeit: restlichen Mandatare - 13 
 
Die Dringlichkeit wird nicht zuerkannt. 
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Tagesordnung: 

 
1.) Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 12.12.2019 

2.) Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 12.12.2019 (nicht öffentlich) 

3.) Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 29.02.2020 

4.) Bericht des Prüfungsausschusses 

5.) Rechnungsabschluss 2019 

6.) Abänderung Werkvertrag Gemeindeärztin 

7.) Werkvertrag Schulärztin 

8.) Ausstieg aus der ARGE Wiener Neustädter Kanal 

9.) Beschluss über die Nichtaufnahme eines Kredites für die Errichtung des 

Gemeindezentrums 

10.) Kundmachung über Abtretung und Einbeziehung – öffentliches Gut – 

Siedlungsstraße 

(11)   Aufhebung Aufschließungszone (abgesetzt) 

11.) Dringlichkeitsantrag: „Sanierung der Straßenbeleuchtung und Umstellung auf 

LED Technologie- Matzendorf-Hölles“ 

12.) Verlängerung Bausperre 

13.) Personalangelegenheiten (nicht öffentlich) 
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Top 1: Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 12.12.2019 

Da gemäß § 53 (5) NÖ GO schriftlich keine Einwendungen gegen das Protokoll erhoben wurden, gilt das 
Protokoll der Sitzung vom 12.12.2019 ex lege als genehmigt. 
 
 
Top 2: Genehmigung des nicht öffentlichen Sitzungsprotokolls vom 12.12.2019 

Da gemäß § 53 (5) NÖ GO schriftlich keine Einwendungen gegen das Protokoll erhoben wurden, gilt das 
Protokoll der nicht öffentlichen Sitzung vom 12.12.2019 ex lege als genehmigt. 
 
 
Top 3: Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 29.02.2020 

Da gemäß § 53 (5) NÖ GO schriftlich keine Einwendungen gegen das Protokoll erhoben wurden, gilt das 
Protokoll der Sitzung vom 29.02.2020 ex lege als genehmigt. 
 
 
Top 4: Bericht des Prüfungsausschusses 

Der Bürgermeister erteilt dem Obmann des Prüfungsausschusses das Wort, dieser berichtet, dass aufgrund 
der Coronakrise keine Prüfung und Sitzung des Prüfungsausschusses stattgefunden hat, der 
Rechnungsabschluss wurde allerdings in geeigneter Form aufgelegt und übermittelt, alle angefallenen 
Fragen wurden fernmündlich beantwortet. 
 
Der Prüfungsausschussobmann hat aufgrund eines technischen Gebrechens erst am 11.05.2020 ein 
Protokoll über die zuhause durchgeführte Prüfung des Rechnungsabschlusses 2019 übermittelt, auch die 
anderen Prüfungsausschussmitglieder wurden in diesen Prüfungsprozess eingebunden, aufgrund der 
kurzfristigen Terminisierung der notwendigen Gemeinderatssitzung konnte nicht rechtzeitig für die Sitzung 
ein Umlaufbeschluss herbeigeführt werden. 
 
Die übermittelten Kontoauszüge stimmten mit den Eintragungen im Rechnungsabschluss überein, lediglich 
der Barkassenstand konnte nicht überprüft werden. 
 
 
Top 5: Rechnungsabschluss 2019 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass der Rechnungsabschluss in der Zeit vom 27.03.2020 bis 10.04.2020 zur 
öffentlichen Einsicht aufgelegen ist, aufgrund der Coronakrise wurde er zusätzlich auch auf die Homepage 
der Gemeinde Matzendorf als Download gestellt. Es wurden keinerlei schriftliche Stellungnahmen 
eingebracht. 
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Dann stellte der Bürgermeister den Antrag an den Gemeinderat den Rechnungsabschluss 2019 wie 
aufgelegt, geprüft und erläutert, zu genehmigen. 
 
Abstimmungsergebnis:   
    mehrheitlich:  Rest - 17 
    Gegenstimme: GR Thomas Engel 
 
Der Rechnungsabschluss 2019 wurde daher mehrheitlich genehmigt. 
 
Top 6: Abänderung Werkvertrag Gemeindeärztin 

Der Werkvertrag zwischen der Gemeindeärztin Dr. Birgitta Gisperg und der Gemeinde Matzendorf-Hölles 
gültig seit 01.07.2019, beschlossen in der Sitzung vom 03.07.2019, soll dahingehend abgeändert werden, 
dass die Agenden des Schularztes  
 Die Wahrnehmung der Aufgaben des Schularztes nach dem NÖ Pflichtschulgesetz, LGBl. 5000, 
 und die Durchführung von Untersuchungen von Kindergartenkindern 
aus den Aufgaben gestrichen werden. Diese Agenden soll nunmehr Frau Dr. Lydia Schuster aus Eggendorf 
übernehmen. 
 
 
Herr GGR Franz Krupka stellt den Antrag diese Abänderung zu beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis:   
    einstimmig: angenommen 
 
 
Top 7: Werkvertrag Schulärztin 

 
Für die Agenden der Schulärztin der Gemeinde Matzendorf-Hölles hat sich Frau Dr. Lydia Schuster 
interessiert, auch mit der Schulärztin hat der Gemeinderat einen Werkvertrag zu schließen. 
 
Ein Muster des Werkvertrages liegt dem Protokoll bei. 
 
Herr GGR Franz Krupka stellt den Antrag einen Werkvertrag für die Schularztagenden mit Dr. Lydia Schuster 
abzuschließen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   
    einstimmig: angenommen 
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Top 8: Ausstieg aus der ARGE Wiener Neustädter Kanal 

 
Von Seiten der Initiatoren des Pecher Lehrpfades wurde die Gemeinde 2018 (GR Sitzung vom 07.11.2018 – 
Top 5) gebeten der ARGE Wiener Neustädter Kanal beizutreten, weil man sich im Zuge der 
Landesausstellung einen Werbemehrwert versprochen hat. 1,5 Jahre danach musste man feststellen, dass 
dies nichts gebracht hat, deshalb sollte die Gemeinde wieder aus dieser ARGE austreten. 
 
 
Vizebürgermeister Leopold Schagl stellt den Antrag den Austritt aus der ARGE Wiener Neustädter Kanal zu 
beantragen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   
    mehrheitlich: Rest - 17 
    Enthaltungen: GR Thomas Engel 
 
Der Ausstieg wird mehrheitlich beschlossen. 
 
Top 9: Beschluss über die Nichtaufnahme eines Kredites für die Errichtung des 

Gemeindezentrums 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass der Kredit  
 
Nummer Konditionen Betrag neue Vereinbarung ab 
12-00.011.478 Fixzinssatz f. 10 Jahre 1,911 % 800.000 € 01.04.2025 
 
beschlossen am 23.05.2015 nicht aufgenommen werden soll, da er nicht gebraucht wird. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   
    mehrheitlich: Rest - 17 
    Enthaltungen: GR Thomas Engel 
 
Die Nichtaufnahme des am 23.05.2015 beschlossenen Kredites wird mehrheitlich beschlossen 
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Top 10: Kundmachung über Abtretung und Einbeziehung – öffentliches Gut - 

Siedlungsstraße 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass gemäß dem Teilungsplan der Fa. Punktgenau ZT KG, GZ 2000/2019 vom 
10.01.2020 folgende Änderung durchgeführt werden soll: 
 
Das Teilstück 1 (7 m² der Parz. 644/320) soll an das öffentliche Gut Grundstück 644/359 unentgeltlich 
abgetreten werden. Der Bürgermeister stellt den Antrag diese 7 m² ins öffentliche Gut zu übernehmen. 
 
 

Matzendorf-Hölles, am 11.05.2020 
 
 

KUNDMACHUNG 
 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 11.05.2020 beschlossen: 
Im Sinne der Vermessungsurkunde des Fa. Punktgenau ZT KG vom 10.01.2020, soll die Teilfläche 1  
(7 m²) vom Grundstück 644/320 abgeschrieben und dem Grundstück 644/359, EZ 1312 
(öffentliches Gut), im Besitz der Gemeinde Matzendorf-Hölles zugeschrieben werden 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 
 

(Johann Grund) 
 
 
 
angeschlagen am: ______________ 
abgenommen am: ______________ 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   
    einstimmig: angenommen 
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Top 11: Dringlichkeitsantrag: „Sanierung der Straßenbeleuchtung und Umstellung auf LED 

Technologie- Matzendorf-Hölles“ 

 
Der Bürgermeister erteilt Herrn GR KR Heinz Bauer das Wort. Dieser berichtet, dass die Gemeinde die 
Straßenbeleuchtung komplett auf LED umstellen will, dazu musste eine Funktionalausschreibung 
durchgeführt werden. 
 
Tatsächlich haben schließlich und endlich nur 2 Firmen ein Angebot abgegeben. Diese Offerte wurden 
durch Herrn Hölzl einem NÖ Energieberater ausgewertet und der Gemeinde übermittelt. 
 
EWW Anlagentechnik GmbH.: 212.838,53 € inkl. Mwst. 
GWT  226.800,00 € inkl. Mwst. 
 
Aufgrund des Vergabegesetzes ist daher der Auftrag der Fa. EWW als Billigstbieter zu erteilen. 
 
GR KR Heinz Bauer stellt daher den Antrag den Auftrag der EWW zu erteilen. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   
    einstimmig: angenommen 
 
 
Top 12: Verlängerung Bausperre 

 
Der Bürgermeister erteilt GR Andreas Hartberger das Wort, dieser berichtet, dass in der Sitzung vom 
29.06.2018 Top 4 im Grünland wegen der beabsichtigten Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes für die Grünlandflächen (Widmung Glf) im Bereich des Schutzgebietes - Natura 
2000 (FFH und Vogelschutzgebiet) der Katastralgemeinden Matzendorf und Hölles eine Bausperre erlassen 
wurde. Da dieses Projekt aufgrund der Coronakrise bisher nicht abgeschlossen werden konnte, stellt er an 
den Gemeinderat den Antrag die Bausperre zu verlängern. 
 
Die notwendige Verordnung ist Bestandteil der Niederschrift. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   
    einstimmig: angenommen 
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Der Gemeinderat der Gemeinde Matzendorf-Hölles beschließt in seiner Sitzung am 11.05.2020 unter  
TOP 12 folgende  
 

VERORDNUNG 
 

§1 
 
Gemäß § 26 NÖ ROG 2014 geltende Fassung wird wegen der beabsichtigten Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes für die Grünlandflächen (Widmung Glf) im Bereich des Schutzgebietes - Natura 
2000 (FFH und Vogelschutzgebiet) der Katastralgemeinden Matzendorf und Hölles die geltende Bausperre 
um ein Jahr verlängert. 
 

§ 2 
Zweck der Bausperre 

 
Es wird damit sichergestellt, dass während der Geltungsdauer dieser Bausperre keine Bauvorhaben 
errichtet werden, die den angestrebten Zielen widersprechen. 
 

§ 3 
Zielsetzung 

 
"Der schmale Übergangsbereich vom westlichen, bewaldeten Gemeindegebiet zu der Ebene des Steinfeldes 
ist geprägt durch eine landschaftliche Vielfalt, einer hohen Dichte von unterschiedlichsten Arten und 
Lebensräumen und einer entsprechenden Bedeutung für den Naturhaushalt. 
Diesem Umstand wurde mit der Ausweisung der Europaschutzgebiet Natura 2000 Vogelschutzgebiet Nr. 12 
und Flora Fauna Gebiet Nr. 12 Rechnung getragen. Er trägt wesentlich zur Charakteristik der Gemeinde bei 
und dient zudem der Naherholung der Bevölkerung. 
Dieser wertvolle und charakteristische Bereich soll in seiner landschaftlichen und naturnahen Ausprägung 
erhalten bleiben. 
Angesichts der Tatsache, dass in diesem kleinstrukturierten Bereich sukzessive mehr Baulichkeiten 
entstehen und somit der prägende Charakter und die Funktion eingeschränkt wird, soll das Örtliche 
Raumordnungsprogramm (Flächenwidmungsplan) im Hinblick auf die Festlegung der Widmung Grünland 
Freihalteflächen nunmehr (§ 20 (2) Z. 18 NÖ ROG 2014) in diesem Bereich überarbeitet werden." 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnungsverlängerung tritt gemäß § 59 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung mit dem Ablauf der 
bestehenden Bausperre 07.08.2020 in Kraft und gemäß §§ 26 (3) NÖ ROG 2014, wenn sie nicht früher 
aufgehoben wird, spätestens ein Jahr danach außer Kraft. 
 
Matzendorf, am 11.05.2020 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Johann Grund 
 

 
 
Angeschlagen am: 12.05.2020 
 
Abgenommen am: 27.05.2020 
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Top 13: Personalangelegenheiten (nicht öffentlich) 

 
 
 
 
 
 
 
Sitzungsende: 20:00 
 
 
 
Dieses Sitzungsprotokoll wurde in der Sitzung am ....................  
genehmigt – abgeändert – nicht genehmigt. 
 
 
 
 
 

...........................................    ........................................ 
Bürgermeister          Schriftführer 

 
 
 
.............................              ..............................           ...............................           ................................... 
    Gemeinderat               Gemeinderat                     Gemeinderat           Gemeinderat 
 
 
 
 
Die Unterschrift des _____________________wurde verweigert, weil 
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